
Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 

der Ortsgemeinde Frücht vom 26.08.2015 

 

 

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in 

der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 153 BS 2020-1) und des § 2 Abs. 1 des Kommunal-

abgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 – GVBL S. 175 – in der jeweils geltenden Fassung 

folgende Satzung beschlossen die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

 

 

 

§ 1 Allgemeines 
 

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen werden Benut-

zungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 

 

 

 

§ 2 Gebührenschuldner 

 
 

Gebührenschuldner sind: 

 

1. bei Erdbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz verantwortlich sind, 

und der Antragsteller, 

 

2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller. 

 

Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

 

 

§ 3 Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit 

 
 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen nach der 

Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung. 

 

(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebühren- 

Bescheides fällig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 4 Anwendung des Kommunalabgabengesetzes 

 

 
Soweit diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält, gilt im übrigen das Kom-

munalabgabengesetz. 

 

 

§ 5 Inkrafttreten 

 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der  

Ortsgemeinde Frücht in der Fassung vom 10.12.2004 außer Kraft. 

 

 

 

Frücht, den 26.08.2015 

Ortsgemeinde Frücht 

 

 

 

Dieter Hahn 

Ortsbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hinweis: 
 
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber 
der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.  

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  
 
Bad Ems, 26.08.2015 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems 
 
 
     (S) 
 
Josef Oster 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


